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Änderungsantrag  

der Fraktionen der CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die 

Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  

Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) in der Fassung der 

Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 19/2662 zu Drucksache 19/2307 

         
Inhalt des Antrags: Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der 

Flüchtlingshilfe 
 
Einzelplan  08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  08 06 Freiwillige Transferleistungen 
Buchungskreis: 2795 
 
Förderproduktnummer 

lt. Leistungsplan 

1 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit 
 
 

  Veränderung 

  von um auf 

Leistungsplan:    

  Beträge in 1.000 EUR 

 Gesamtkosten 2.750,0 +1.000,0 3.750,0 

 Produktabgeltung 2.750,0 +1.000,0 3.750,0 

 

Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 

      

Folgende Ziffern des Produktblatts werden geändert: 

 

Ziffer 3.1 – Beschreibung des Förderprodukts –  

Unter  Buchstabe A  wird im 1. Satz nach „…ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich“ eingefügt: 

„Unterstützung von Freiwilligenagenturen die im Bereich der Flüchtlingshilfe tätig sind, Förderung der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen für Koordinierungsarbeit, Qualifizierung im 

Freiwilligenengagement, Förderung von Patenschaften im Flüchtlingsbereich“, der Rest dieses Satzes bleibt bestehen.   

Unter Buchstabe B wird im letzten Satz nach „Teilnehmern des Freiwilligen Sozialen Jahres“ eingefügt „sowie des 

Freiwilligen Soziales Jahres in der Flüchtlingshilfe kann zusätzlich gefördert werden“. 

 

Ziffer 6.1 – Zählgröße/Menge:  

Die Anzahl der Bewilligungen wird von 140 auf 200 geändert. 

 

Ziffer 6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen) 

Die Durchschnittlichen Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel werden von 2,80 auf 2,50 € geändert. 

 

Ziffer 7 – Bewilligungsvolumen/Verpflichtungsermächtigungen 

Das Bewilligungsvolumen ändert sich von 2.750.000 € um 1.0000.000 € auf 3.750.000 €. Davon entfallen auf das Jahr 

2016 = 2.800.000 und auf das Jahr 2017 = 950.000 € (Verpflichtungsermächtigungen).  
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Ziffer 9 – Liquidität 

Die Liquidität ändert sich von 2.750.000 € um 1.000.000 € auf 3.750.000 €. Hiervon entfallen auf die Landesmittel 

(Abfinanzierung)  950.000 € und auf die Landesmittel (Neubewilligung) 2.800.000 €. 

 
Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 684 

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder 

ähnliche Einrichtungen 30.191.700 +1.000.000 31.191.700 
 
 

 

 

 

Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 

 

 Hauptgruppe von um auf 

 HG 6 93.713.200 "+"" 1.000.000 94.713.200 

 Kameraler Zuschuss/Überschuss -131.704.300 " "" -1.000.000 -132.704.300 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 

Begründung des Änderungsantrags: 

      

 

 

Für die Umsetzung des Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts werden die erforderlichen Mittel bereitgestellt. 

 

Als Reaktion auf die steigenden Flüchtlingszahlen ist ein enormer Anstieg des bürgerschaftlichen Engagements im 

Bereich der Flüchtlingshilfe zu verzeichnen. Die Gewinnung, Qualifizierung, Begleitung, Koordinierung und 

Anerkennung der ehrenamtlich Helfenden ist von hoher Bedeutung für die wertvolle Ressource “Ehrenamt“. Mit den 

zusätzlichen Mitteln sollen Maßnahmen in den genannten Bereichen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

in der Flüchtlingshilfe realisiert werden. Hierzu zählt insbesondere ein Patenschaftsprogramm von Schülerinnen und 

Schülern für Flüchtlingskinder sowie die intensivere pädagogische Begleitung von Teilnehmern des Freiwilligen 

Sozialen Jahres im Bereich der Flüchtlingshilfe.  

 

Die zusätzlichen beantragten Mittel erhöhen nicht das Volumen des Sozialbudgets. 

 

 

 
 
Wiesbaden, 03.12.2015 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende 

 
 
 
 

Mathias Wagner (Taunus) 

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

 
  
  
 
 
 
 
  

 
 


